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MAGISTRAT DER STADT KREMS AN DER DONAU, Amt für Stadt- und Verkehrsplanung 

Erläuterungsbericht zur 55. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes/ Flächenwidmungsplanes September 2015 

Die geplante Straßenverbindung wurde aufgrund des Gebäudebestandes auf der Parzelle Nr. 203, KG 
Weinzierl und der Tatsache, dass diese bislang nicht erforderlich war nicht weiter verfolgt. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Orthofoto, ohne Maßstab. 

Die rund 1.230 m2 Teilfläche der Parzelle Nr. 218/8, KG Weinzierl, welche Bestandteil der Verbindung der 
Magnesitstraße zur Lerchenfelder Straße darstellt, soll nunmehr Bauland-Betriebsgebiet (BB) gewidmet 
und damit eine Betriebserweiterung ermöglicht werden. Der restliche Flächenbedarf zur Betriebserweite
rung von rund 1.770 m2 soll von dem Grundstück Nr. 211/11, KG Weinzierl bezogen werden. Diese befin
det sich im Eigentum der Stadt Krems und ist bereits rechtskräftig als Bauland-Betriebsgebiet (88) gewid
met. 

Für die geplante Änderung des Flächenwidmungsplanes wurde das Büro Schneider Consult ZT GmbH, 
Amstetten mit der Erstellung von Scoping-Unterlagen zur Abgrenzung des Untersuchungsrahmens für die 
Erstellung eines Umweltberichts beauftragt. In der beiliegenden Scoping-Tabelle sind diejenigen Themen
bereiche festgelegt, für die erhebliche Umweltauswirkungen erwartet werden können. Mit dieser Ein
schränkung des Untersuchungsrahmens werden auch Art und Tiefe weiterführender Untersuchungen fest
gelegt. 
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Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik SCREENING - FORMULAR neu

Screening Formular 2 

Stadt Krems an der Donau 
Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes 

Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) 

erstellt vom Magistrat der Stadt Krems, Stadt- und Verkehrsplanung unter der Planzahl KS-Ste-156/55/5-2015 am 08.09.2015 

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Änderung des ÖROP wird festgestellt: 

A: kein Screening erforderlich - keine SUP 
• Änderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfügig, dass

erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt

ausgeschlossen werden können

8 SUP bl" t . h d h f" h . 

0 1ga orisc urc zu u ren . 

• Änderungspunkte als Rahmen für Projekte gemäß Anhänge I und

II der UVP-Richtlinie (85/337/EWG)

• Änderungspunkte mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen

auf Europaschutzgebiete

C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2) 

• Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt

möglich - weitere Untersuchungen erforderlich.

• Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt

nicht zu erwarten - weitere Untersuchungen nicht erforderlich.

betroffener Änderungspunkt: 
1 

betroffene Änderungspunkte: 
/ 

betroffene Änderungspunkte: 
/ 

betroffene Änderungspunkte: 
2 und 3 

betroffene Änderungspunkte: 

SUP erforderlich 

Das Ziel der Erstabschätzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prüfen, ob nähere Untersuchungen zur Feststellung möglicher 
Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die Erstabschätzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden 

können, sind weitere Untersuchungen (= Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht erforderlich. 
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